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Amt für Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Sachgebiet Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht 

 
persönlich:  Schwarzburger Chaussee 12, 07407 Rudolstadt 
Post:  Postfach 2244, 07308 Saalfeld/Saale 
Email:   jagd-waffenrecht@kreis-slf.de 
Telefon:  03672 823-229 /-239 

 

 
 

Anzeige über das Überlassen von Schusswaffen 
 

Angaben zur Person des Überlassenden 

Name, Vorname  
 
 

Geburtsdatum 
 

Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
 

 

Postleitzahl 
 
 

Wohnort 

Telefon 
 

Email  

 
Waffenbesitzkarte Nr.  
 

ausgestellt am Behörde 

 
 

Überlassungsdatum:  _______________   Hinweis: Maßgeblich ist das Datum an dem Sie die Waffe tatsächlich an den 

Erwerber überlassen haben. Dieses Datum kann vom Kaufdatum abweichen. 

 

Angaben zur Person des Erwerbenden 

 Händler                     

 Schützenverein 

Firma oder Verein 
 
 

 

 Privatperson 
Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 
 

Postleitzahl 
 

Ort 
 
 

 

überlassene Schusswaffen     

 Art der Waffe Kaliber Hersteller Typ, Modell Seriennummer 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 Austragung aus der Waffenbesitzkarte  

 Austragung aus den Europäischen Feuerwaffenpass Nr.  

 Austragung Mitbenutzung für Nr.  

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
 

 
 

     Ich habe die Hinweise zur Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 und 14 DSG-VO auf dem  
 Informationsblatt der Behörde zur Kenntnis genommen und stimme der Verarbeitung meiner Daten zu.  
 

       Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit.  
 

 
 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift (Antragsteller/in) 
 

 

 

 

Sprechzeiten 
Dienstag        09:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag   09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr 
Freitag            09:00 - 12:00 Uhr 
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Verfügung der Waffenbehörde 
 

 
 
Bedürfnis:  
 
 

 § 13 Abs. 3 WaffG       Jäger // grüne WBK 
 
 

  § 14 Abs. 3 WaffG     Sportschütze // grüne WBK 
 
 

 § 14 Abs. 6 WaffG      Sportschütze // gelbe WBK  
 
 

 sonstige:  
 
 
 

 
 Austragung aus Europäischem Feuerwaffenpass (EFP) 

 

 
 Austragung Mitbenutzung 

 

 
 Die Austragung wird abgelehnt, weil  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Erlaubnis wurde ergänzt am:  
 
 
 
 
                                          durch:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


